
AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGsRATEs DES KANToNs S0L0TI-iuRN
VOM

Nr. 4595 • 19 • NOVEMBER 1934.

I~ Mit Regierungsratsbeschlus~ Nr. 3611 vom 12. September
1934 wurde dem von der Einwohn einde Solothurn eingereichten

speziellen Bebauun~~an der § a,ibenstrasse die (~enehmigung

erteilt unter der Bedingung, dass im unteren Teil (Werkhof‘ bis

und mit Grenchenstrasse) nicht breiter als 12m gebaut wird, wo

bei es der Einwohnergemeinde Solothurn überlassen bleibt, über

die Anwendung von Fahrbahn und Trottoir zu bestimmen.

II. Das Ammannamt_der ~in eremeindoSolothurn unter

breitet mit Schreiben vom 9. November 1934 die bereinigten spe

ziellen ~ebauungsplane der Steingrubenstrasse zur endgültigen

Genehmigung. Die Vorlage stellt eine sachgemässe Anpassung an den

ergangenen Beschluss vom 12. Septembet 1934 und die heutige Fi

nanzlage dar. Der formellen Genehmigung des so ro~uzierten Be—

bauungsplanes steht somit nichts im Wege.

III. Es wird
• beschlossen:

Dem von der Einwohn meinde5olotpurn vorgelegten uM

bereinigten ~~~uns1an der~ benstrasse wird in ~rgän

zung des~Nr. 3611 vom l2~ September

1934 die ~ ltigo~enohjnj~in~ erteilt.

Der Staatsschreiber:

Bau-Departement (3), mit Akten~
Iantonsingenieu.r (3), mit genehmigten Plänen.
ICreisbauamt 1.
Herrn Dr. Ulrich, 7ur. Sokret~r des Bau—Dopartomentes.
Ammannamt der Einwohnergomeinde Solothurn, mit genehmigten Plänen,
Bauamt der Stadt Solothurn.


